
 
Mitarbeiter-Orientierung: 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
(Version Pflege und Infrastruktur) 

Firma: Altersheim und Pflegeheim 
Blumenau AG 

Mitarbeiter:  

Name: Felix und Ursula Graf Name:  
Adresse: Lipperschwendi 8494 Bauma Adresse:  
Tel.: 052 386 13 48 Tel.:  
  AHV.Nr.  
 
Sehr geehrter Mitarbeiter 
 
Wir sind gesetzlich verpflichtet die Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in unserem Betrieb 
systematisch zu verbessern und aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir bereits mit 
der für Heime entwickelten Branchenlösung von „Arbeitssicherheit Schweiz“. Wir möchten Sie 
nachfolgend über die wichtigsten Punkte informieren. 

Leitbild (Auszug aus unserer Sicherheitspolitik) 

eigene Massnahmen 
treffen: 
 

Jede Mitarbeiterin die in unserem Betrieb arbeitet ist 
aufgefordert, mit gesundem Menschenverstand Massnahmen 
zu treffen, im privaten und beruflichen Leben ein gesundes 
und unfallfreies Leben anzustreben. 

 Für die Arbeitssicherheit in den verschiedenen Betriebsbereichen 
Pflege, Küche, Hausdienst, Verwaltung und technischer Dienst 
werden gemeinsam Ziele diskutiert, gefasst und verglichen, 
gemachte Erfahrungen ausgetauscht und protokolliert. 
 
Dies geschieht in den Qualitätszirkeln; dem Gesundheitsschutz 
und der Arbeitssicherheit ist dafür ein eigenes Traktandum 
reserviert. 

 Das vollständige Leitbild wird in der Garderobe 
angeschlagen. 

Ziele: 

 Wir wollen die durch Unfälle, Krankheit und 
arbeitsassoziierten Gesundheitsprobleme bedingten 
Ausfallstunden auf ein möglichst geringes Mass senken, um so 
einen effizienten, störungsfreien und wirtschaftlichen 
Arbeitsprozess zu erreichen. 

Unser generelles Jahresziel 
lautet: 

Reduktion der Ausfalltage 
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Gesetzliche Grundlagen 

OR 
UVG 
ArG 

Gemäss OR Artikel 328 wird der Arbeitgeber dazu 
verpflichtet, Leben und Gesundheit seiner Arbeitnehmer zu 
schützen. Diese sehr allgemeine Verpflichtung wird in den 
einschlägigen Bestimmungen vor allem des 
Unfallversicherungsgesetzes (UVG) und des 
Arbeitsgesetzes (ArG) näher präzisiert. Zu diesen beiden 
Gesetzen gibt es entsprechende Verordnungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflichten des Arbeitnehmers 

Allgemein UVG Art. 82 Absatz 3: 
“Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Arbeitgeber in 
der Durchführung der Vorschriften über die Verhütung 
von Berufsunfällen und Berufskrankheiten zu 
unterstützen. Sie müssen insbesondere persönliche 
Schutzausrüstungen benützen, die 
Sicherheitseinrichtungen richtig gebrauchen und 
dürfen diese ohne Erlaubnis des Arbeitgebers weder 
entfernen noch ändern.“ 

Mitsprache- u. 
Mitwirkungsrecht 

VUV Art. 6: Mitspracherecht 
Den Arbeitnehmern oder deren Vertretung im Betrieb 
steht in allen Fragen der Arbeitssicherheit ein 
Mitspracherecht zu. 

 VUV Art. 11: Absatz 2 
Stellt ein Arbeitnehmer Mängel fest, welche die 
Arbeitssicherheit beeinträchtigen, so muss er sie 
sogleich beseitigen. Ist er dazu nicht befugt oder nicht in 
der Lage, so muss er den Mangel unverzüglich dem 
Arbeitgeber melden. 

Alkohol, Drogen, 
Medikamente 

VUV Art. 11 Absatz 3 
Der Arbeitnehmer darf sich nicht in einen Zustand 
versetzen, in dem er sich selbst oder andere 
Arbeitnehmer gefährdet. Dies gilt insbesondere für den 
Genuss von Alkohol oder anderen berauschenden 
Mitteln. 
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Unfallversicherungsgesetz UVG

UVV Verordnung über die
Unfallversicherung

VUV Verordnung über die
Verhütung von Unfällen
und Berufskrankheiten

Bauverordnung Kranverordnung
EKAS-
Richtlinie 6508

Schutz vor wirt-
schaftlichem Schaden

Schutz vor Unfall

und beruflicher 

Erkrankung

Unfallversicherungsgesetz UVG

UVV Verordnung über die
Unfallversicherung

VUV Verordnung über die
Verhütung von Unfällen
und Berufskrankheiten

Bauverordnung Kranverordnung
EKAS-
Richtlinie 6508

Schutz vor wirt-
schaftlichem Schaden

Schutz vor Unfall

und beruflicher 

Erkrankung



Kennt Gefahren am Arbeitsplatz 
 Ich kenne die Gefahren am meinem Arbeitsplatz und habe folgende Instruktion erhalten: 

   NZ* Datum, Visum 

Küche    Aufschnittmaschine   
    Brotschneidemaschine   
    Mixer   
     Friteuse   
    Steamer/Drucksteamer   
    Kartoffelschälmaschine   
    Lipps Teigknetmaschine   
    Kaffeemaschine Melita   
    Milcherhitzer   
    Gemüseschneider   
    Messer allg.   
    Umgang mit Messern   
    Rechaud Brennpaste   
    Geschirrspühler   
    Pfannen heisse Flüssigkeiten   

Reinigung    Reinigungsmittel   
    Reinigungsmaschinen   
    Bodenreinigung   
    Dampfbügeleisen   
    Topfspühler   
    Glas-/Porzellanscherben   
    Wäschereinigung   
    Tumbler   
    Nähmaschine   
    Leitern   

Pflege    Hebe richtig – trage richtig   
    Umgang mit Injektionsnadeln   
    Massnahmen bei Exposition mit  infektiösem 

       Material Siehe Seite12 Hygienekonzept 
  

    Umgang mit Medikamenten   
    Umgang mit Sauerstoffflasche   
    Schutz vor übertragb. Krankheiten    
    Impfungen Hepatitis A+B   
    Händedesinfektion   
    Bewohner bewegen heben  Kinästethik   
    Badelift   
    Treppenlift Blumenau und Rose (Kabel!)   
    Pflegebett (Kabel und Steckdosen)   
    Umgang mit agressiven Bewohnern   
    Ich kenne das Patientengeheimnis   

Allgemein    Kommunikation mit Bewohnern Du / Sie   
    Benutzung Mobiltelefon während der Arbeit   
    sexuelle Belästigung (wie Verhalten)   

Brandfall     Ich weiss wie im Brandfall zu reagieren.   
    Ich kenne die Fluchtwege in allen Gebäuden   

Notfallkonzept    Ich kenne unser Notfallkonzept   
Hygienekonzept    gelesen und instruiert worden   
Händedesinfekt.    gelesen und instruiert worden   

Pandemie Regeln    gelesen und instruiert worden   
Nothelferkurs    besucht   Jahr:             

*NZ= Nicht zutreffend 
Seite 3 von 7 



 
 

 

Persönliche Schutzausrüstung 
 Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören: 

  Schutzbrille    Handschuhe   Schutzmaske (Mundschutz) 

 - Die Arbeitnehmer müssen die persönliche Schutzausrüstung 
benutzen. 

- Die Arbeitnehmer tragen Sorge zur Schutzausrüstung. 
- Der Arbeitnehmer trägt Arbeitskleidung, die sie in der 

Bewegung nicht behindern und welche die physiologischen 
Funktionen (Schwitzen) ermöglicht. 

- In der Küche sollen geschlossene, rutschfeste Schuhe 
verwendet werden. Das gilt auch für andere Arbeitsbereiche wo 
dies erforderlich ist. 
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Erste Hilfe  

Arbeitgeber Der Arbeitgeber stellt einen 1.Hilfe-Kasten zur Verfügung. 
 Erste Hilfematerial ist im Schrank (Bügelzimmer Haus Blumenau) 

Arbeitnehmer Der Arbeitnehmer vergewissert sich, wo dieser stationiert ist. 
 (Auch wo das Erste Hilfematerial ist) 

Unfallmeldung 

 Grundsätzlich muss jeder Unfall oder Krankheit der Heimleitung gemeldet werden 
und eine Meldung ausgefüllt werden. Es sollen auch Beinaheunfälle (wo kein 
effektiver Schaden entstanden ist) gemeldet werden. Die Formulare stehen online, 
unter www.blumenau.ch  in der Rubrik Arbeitssicherheit zur Verfügung. 
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Notfallorganisation 

Arbeitgeber Der Arbeitgeber hat eine Notfallorganisation mit den 
 wichtigsten Telefon-Nummern erstellt (s. unten) 

Arbeitnehmer Der Arbeitnehmer vergewissert sich, wo diese angeschlagen ist  
 (z.B. beim 1.Hilfe-Kasten) 
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Arbeitgeber Der Arbeitgeber hat ein Sicherheitskonzept erstellt und  
 eingeführt 
 
Arbeitnehmer  Der Arbeitnehmer hat eine Schulung 

bezüglich dem Sicherheitskonzept 
erhalten, kennt deren Inhalt und hat 
jederzeit Zugang zu diesen 
Informationen 

Datum, Visum: 

 
 
 
Der Mitarbeiter hat die ihm vorgelegte Mitarbeiter-Organisation über die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz erhalten und den Inhalt verstanden (Sprachverständnisse sichergestellt?) Der 
Mitarbeiter befolgt die ihm mitgeteiltem Weisungen und Massnahmen und engagiert sich zur Einhaltung 
auch selbstständig und unaufgefordert. Er bemüht sich insbesondere darum die oben geforderten 
Instruktionen zu erhalten, resp. Nimmt aktiv an Schulungen teil. 
 
 
Ort, Datum Visum Firma Visum Mitarbeiter 

  

    

 
 
Kopie geht an den Mitarbeiter 
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